
H I N W E I S E

a) Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder

frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen,

Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher

Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes

meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen

Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel.

0441 / 205766-15 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten

oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders.

Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw.

für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der

Arbeiten gestattet.

b) Baugrund

Es wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen Genehmigung Baugrunduntersuchungen

vornehmen zu lassen.

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN

1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN

1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN

1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN

1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver

des LBEG (www.lbeg.niedersachsen.de) entnommen werden.

c) Brandschutz

Die Sicherstellung des Brand- und Feuerschutzes für das Plangebiet wird von der Freiwilligen Feuerwehr

Dörpen gewährleistet.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde, der Feuerwehr und der hauptamtlichen Brandschau werden die

Einrichtungen zur Löschwasserversorgung für den Brandfall (Zisternen, Hydranten, Ausstattung der

Feuerwehr mit technischem Gerät) festgelegt, von der Gemeinde Dörpen errichtet und unterhalten.

Die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 405 werden bei der Umsetzung der Löschwasserversorgung

beachtet.

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden bei der Ausführung folgende Maßnahmen

berücksichtigt:

1. Die erforderlichen Straßen werden vor Fertigstellung der Gebäude so hergestellt, dass Feuerwehr und

Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können.

2. Die Löschwasserversorgung wird so erstellt, dass ein Löschwasserbedarf von 1.600 l/min (96 m³/h)

vorhanden ist.

3. Die erforderlichen Hydranten werden in einem maximalen Abstand von 150 m zu den einzelnen 

Gebäuden errichtet.

d) Kampfmittelbeseitigung

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend

die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des

Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen (LGLN) zu benachrichtigen.

e) Emissionen der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD 91, Meppen)

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatzes der WTD 91. Von dem dortigen

Erprobungsbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Schießlärm, auf das Plangebiet aus. Es

handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortsüblicher Vorbelastung. Für die in Kenntnis

dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegen die Betreiber dieses Platzes (WTD 91

Meppen) keinerlei Abwehr- und Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. Es wird empfohlen,

den Immissionen durch geeignete Gebäudeanordnung sowie durch bauliche Schallschutzmaßnahmen zu

begegnen.

Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass über dem Plangebiet ein Jettiefflugkorridor verläuft. Auch

gegen die von dort ausgehenden möglichen Immissionen können keine Ersatzansprüche gelten gemacht

werden.

f) Immissionsschutz/Verkehrsimmissionen

Von der Bundesstraße 70 gehen Emissionen aus. Für das geplante Gewerbegebiet können gegenüber

dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes

geltend gemacht werden.

g) Bauverbots-/Baubeschränkungszone

Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG

Gemäß § 9 Abs.1 FStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Bundesstraßen

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der 

befestigten Fahrbahn (dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs)

und

2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden.

Baubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG

Gemäß § 9 Abs.2 FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige

Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn

1. bauliche Anlagen längs der Bundesstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, jeweils gemessen vom

äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert oder anders genutzt werden

sollen,

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten unmittelbar

oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

Werbeanlagen stehen den Hochbauten des Abs. 1 sowie den baulichen Anlagen des Abs. 2 gem. § 9 Abs.

6 FStrG gleich.

h) Einfriedung

Entlang der Straßeneigentumsgrenze der Bundesstraße 70 und im Einmündungsbereich der

Gemeindestraße (Zum Hafen) ist das Gewerbegebiet auf Privatgrund mit einer lückenlosen festen

Einfriedung zu versehen und in diesem Zustand dauerhaft zu erhalten (§ 9 Abs. 2 FStrG i. V. m. § 9 Abs. 3

FStrG und § 16 NBauO), wenn nicht durch andere Maßnahmen eine direkte Erschließung verhindert wird.

i) Sichtschutz gegen Blendwirkung

Aus den genutzten Bauflächen können störende Einflüsse durch Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen,

Blendwirkungen durch Scheinwerfer und werbende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und

Behinderung der Verkehrsteilnehmer führen und die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der

Bundesstraße negativ beeinflussen. Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Bundesstraße in

Absprache mit dem Straßenbaulastträger herzustellen (§ 9 Abs. 2 FStrG i. V. m. § 9 Abs. 3 FStrG und § 16

NBauO).

j) Abstand von Einzelhindernissen zum Fahrbahnrand B 70

Nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009)

müssen punktuelle Einzelhindernisse wie Bäume an Straßen des überörtlichen Verkehrs bei V zul. = 80

bis 100 km/h einen Abstand von mind. 7,50 m vom Fahrbahnrand der Straßen aufweisen.

k) Belange der Deutschen Bahn AG

v Es dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der planfestgestellten und

gewidmeten Bahnstrecke 2931 nicht gefährdet oder gestört werden. Die Standsicherheit und

Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen,

Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten.

v Planfestgestelltes DB Gelände darf nicht überplant werden.

v Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche

Bestimmungen einzuhalten.

v Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden.

Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

v Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt

werden. Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

ist sicherzustellen.

v Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere

Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische

Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung

führen können.

v Von dem Bahnbetrieb gehen Emissionen aus. Für das Industriegebiet können gegenüber der

Deutschen Bahn AG keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend

gemacht werden.

v In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der

Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische

Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende

Schutzvorkehrungen zu sorgen.

v Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der

Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf

Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.

v Vor Beginn baulicher Maßnahmen ist eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, durch den

Bauherrn erforderlich. Bei Bauten, die nicht im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet werden,

ist die DB als Nachbar am Verfahren zu beteiligen.

l) Versorgungsleitungen

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den

jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungs-unternehmen zu entnehmen; die notwendigen

Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bauausführung sind

mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen Abstimmungsgespräche zu führen und der Beginn

der Bauausführung zu koordinieren.

m) Abfallentsorgung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen

Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland.

Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

n) Bauliche Nutzung

Für diesen Bauleitplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der

Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S.

1057) geändert worden ist.

o) Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können im Rathaus der Samtgemeinde Dörpen, Bauamt

Zimmer 408, eingesehen werden.

p) Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemäß § 213 BauGB und § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den

Festsetzungen bzw. den örtlichen Bauvorschriften des vorliegenden Bebauungsplanes zuwider handelt.

Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bzw.

Bauvorschriften.

Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 213 Abs. 5 BauGB und § 80 Abs. 5 NBauO mit Geldbußen

geahndet werden.
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Gewerbegebiete

(§ 8 BauNVO)
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nicht überbaubare Fläche

GE

Gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie die

Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991

S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S.

1057) geändert worden ist i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.

3786).
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A.  T E X T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Windkraftanlagen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von Windkraftanlagen nicht

zulässig.

2. Generelle Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung (gem. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

2.1 Gewerbegebiet „GE“ (gem. § 8 BauNVO)

Im Gewerbegebiet „GE“ (gem. § 8 BauNVO) sind unzulässig:

· die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs.3 Nr.3 BauNVO

· Bordelle sowie bordellartige Betriebe und Einrichtungen

2.2 Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

Auf den mit Gewerbegebiet „GE“ bezeichneten Flächen im vorliegenden Bebauungsplan, ist die

Errichtung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter nicht zulässig.

2.3 Ausschluss bzw. Einschränkung zentren-/nahversorgungsrelevanter Kern- und  Randsortimente im

festgesetzten Gewerbegebiet (gem. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Im Bereich der Gewerbegebietsnutzung des vorliegenden Bebauungsplanes gelten die in der Satzung

vom 16.09.2008 beschlossenen Ausschlüsse bzw. Einschränkungen bezüglich der

zentren-/nahversorgungsrelevanten Kern- und Randsortimente. Die Satzung ist als Anlage 3 zur

Begründung beigefügt.

Ausnahmsweise können zentren-/nahversorgungsrelevante Randsortimente zugelassen werden,

wenn sie auf 10% bzw. 80 m² der Gesamtverkaufsfläche begrenzt sind.

3. Immissionsrechtliche Festsetzungen (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle

angegebenen Emissionskontingente L

EK

 nach DIN 45691 weder tags (06.00 h - 22.00 h) noch nachts

(22.00 h - 06.00 h) überschreiten:

Teilfläche L

EK,tags

L

EK,nachts

TF 1  61 dB(A)  47 dB(A)

TF 2  60 dB(A)  46 dB(A)

TF 3  57 dB(A)  43 dB(A)

TF 4  57 dB(A)  44 dB(A)

Sonderregelung

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der

Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15

dB unterschreitet (Relevanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des

Bebauungsplans, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingenten- im Sinne der

seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind.

4. Abweichende Bauweise (gem. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Es gilt die offene Bauweise mit der Abweichung, dass auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind.

5. Gebäudehöhe (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 Abs. 1 BauNVO)

Die Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe auf den als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen wird auf maximal

14,00 m festgesetzt.

Bezugshöhe ist die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss.

6. Sockelhöhe (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 Abs. 1 BauNVO)

Die Oberkante fertigen Fußbodens im Erdgeschoss darf maximal 50 cm über Oberkante fertige

Fahrbahndecke der zu Erschließung des Grundstücks dienenden Straße (gemessen in Fahrbahnmitte

und Mitte des Gebäudes) hinausgehen.

Diese Festsetzung gilt auch für das erste Vollgeschoss, wenn das Erdgeschoss kein Vollgeschoss ist.

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für

Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel

entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Abwasser

Gas

Telekommunikation

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4, § 40 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Versickerbecken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und Entwicklung von Natur und Landschaft

VB

Elektrizität

Fläche A1

Fläche A1

Fläche A2

Fläche A2

PRÄAMBEL

AUF GRUND DES  § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) UND DES § 58 ABS. 1 NR. 5 DES NIEDERSÄCHSISCHEN

KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE DÖRPEN DEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 70,

BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG, DEN NACHSTEHENDEN/NEBENSTEHENDEN/OBENSTEHENDEN TEXTLICHEN

FESTSETZUNGEN UND DER BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT UND ANLAGEN ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

...............................................................                                                             SIEGEL

GEMEINDEDIREKTOR

V E R F A H R E N S V E R M E R K E

FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 70

"GEWERBEGEBIET ÖSTLICH B 70 / NÖRDLICH MITTELWEG"

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT/VERWALTUNGSAUSSCHUSS DER GEMEINDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ........................ DIE AUFSTELLUNG

DES BEBAUUNGSPLANES NR. 70 BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE GEMÄß § 2 ABS. 1 BAUGB AM

......................... ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.

26892 DÖRPEN, .....................................

 ................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

PLANVERFASSER

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE AUSGEARBEITET VON

ING. BÜRO W. GROTE GmbH

PAPENBURG, .....................................

............................................................

PLANVERFASSER

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

DIE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT NACH § 3 ABS. 1 BAUGB ERFOLGTE AM .................... BZW. IN DER ZEIT VOM

...................... BIS ...................... DURCH UNTERRICHTUNG UND GELEGENHEIT ZUR ÄUßERUNG UND ERÖRTERUNG.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

B.  Ö K O L O G I S C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches:

Fläche 1: Gemarkung Dörpen

Flur: 3

Flurstück: 35

Größe: ca. 1.000 m²

Maßnahme: Anlage von Wald-oder Heckenrandbereichen

Fläche 2: Gemarkung Rhede (Ems)

Flur: 56

Flurstück: 50/1

Größe: ca. 12 ha

Maßnahme: Extensivierung von Grünland

C.  Ö R T L I C H E   B A U V O R S C H R I F T E N (gem. § 84 NBauO)

1. Oberflächenentwässerung auf den Betriebsstücken (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO)

Das als unbelastet geltende und nicht als Brauchwasser genutzte Dachflächenwasser und das

Oberflächenwasser der versiegelten Außenflächen der privaten Grundstücke muss auf dem jeweiligen

Grundstück oberflächig oder unterirdisch versickert werden. Die Bestimmungen des

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bleiben hiervon unberührt.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

            Vermessungs- und Katasterverwaltung

Gemeinde Dörpen       ©2019

250 50 75 100

Meter

Planzeichnung Bebauungsplan

M. 1:1000

ohne Maßstab

ohne Maßstab

ohne Maßstab

ohne Maßstab


	Pläne und Ansichten
	Phase II


